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Wohnungspolitik - Aktualitäten aus Bern 

Neuen Mietern bleibt der Mit-
zins des Vormieters verborgen 
 

Wie bereits der Nationalrat hat 
nun auch der Ständerat die For-
mularpflicht für Vermieter abge-
lehnt. Die Regierung wollte alle 
Vermieter in der Schweiz ver-
pflichten, bei Abschluss eines 
neuen Vertrages den vorherigen 
Mietzins bekanntzugeben und 
allfällige Erhöhungen zu begrün-
den. Als Argument wurde hinge-
wiesen auf die in der Verfassung 
verankerte Pflicht, gegen Miet-
zinsmissbrauch vorzugehen. Zu-
gleich sollte damit Transparenz 
auf dem Mietmarkt geschaffen 
werden. Die Vorlage der landes-
weiten Einführung der Formular-
pflicht ist damit vom Tisch und 
die Kantone bleiben weiter allein 
für ihr Gebiet zuständig. Der Ver-
mieter ist somit wie bis anhin bei 
Neuvermietungen nicht an den 
bisherigen Mietzins gebunden. 
 
Bund soll preisgünstige Woh-
nungen erstellen 
 

Am 18. Oktober 2016 reichte der 
Mieterinnen- und Mieterverband 
die Volksinitiative „Mehr bezahl-
bare Wohnungen“ ein. Diese ver-
langt u.a. vom Bund die Förde-
rung des Angebots von preis-
günstigen Wohnungen sowie der 
Tätigkeit von Trägern des ge-

meinnützigen Wohnungsbaus. Kon-
kret sollen Gemeinden und Kan-
tone ein Vorkaufsrecht für geeig-
nete Grundstücke erhalten, ihnen 
soll der Bund und bundesnahe 
Betriebe ihr Land zuerst anbieten 
und sie sollen mit raumplaneri-
schen Mitteln den gemeinnützi-

gen Wohnungsbau fördern. Die 
Initiative will mehr gemeinnützi-
gen und preisgünstigen Wohn-
raum schaffen. 

 

Neueingänge Schlichtungsver-

fahren bleiben gleich hoch 
 

In der Schweiz wurden bei den 
paritätischen Schlichtungsbehör-
den 2016 im ersten Halbjahr 
13`820 Schlichtungsverfahren ein-
geleitet. 7`399 Verfahren aus dem 
Vorsemester waren noch hängig. 
Erledigt wurden im ersten Se-
mester 2016 15`295 Fälle. 

Politiker wollen das Mietrecht griffig weiterentwickeln und der 

Mieterverband günstigen Wohnraum anbieten. 

Peter Steffen 
lic. iur.  
Assistent GL  
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Referenzzinssatz bei Mietver-
hältnissen bleibt vorerst bei 

1.75 % 
 

Für Mietzinsanpassungen auf-
grund von Änderungen des Hy-
pothekarzinssatzes gilt für die 
ganze Schweiz ein einheitlicher 
Referenzzinssatz. Dieser stützt 
sich auf den hypothekarischen 
Durchschnittszinssatz der Ban-
ken. Der Referenzzinssatz ergibt 
sich, indem der Durchschnitts-
zinssatz auf den nächsten Vier-
telprozentwert gerundet wird. In 
der Zeit zwischen Dezember 
2008 bis heute ist dieser Satz 
nach jedem Quartal um durch-
schnittlich 0.06 % gesunken, von 
3.45 % auf 1.67 %. Geht diese 
Entwicklung im selben Mass wei-
ter, würde der Referenzzinssatz 
spätestens am 2. Juni 2017 auf 
1.50 % sinken.  
 

Faksimile Unterschrift im Miet-

recht 
 

Bereits zum dritten Mal nach 
2007 und 2008 versucht ein Nati-
onalrat, den Artikel 269d des Ob-
ligationenrechts mit einem neuen 
Absatz zu ergänzen. Oliver Fell-
er, FDP, schlägt vor, dass Miet-
zinserhöhungen und alle anderen 
einseitigen Vertragsänderungen 
auch mit einer auf mechani-
schem Weg gebildeten Unter-
schrift zulässig sind. Diesmal 
sollte dieser am 15.09.2016 ein-

gereichten parlamentarischen In-
itiative Erfolg beschieden sein, 
da der Bundesrat bereits 2007 
einräumte, dass die Forderung 
nach eigenhändiger Unterschrift 
übertrieben formalistisch sei. 
 

Formularpflicht bei Staffelmie-

te 
 

Gemäss heutigem Recht muss 
der Vermieter bei einem Mietver-
trag mit vereinbarter Mietzinsstaf-
felung die einzelnen Erhöhungs-
schritte mit einem vom Kanton ge-
nehmigten Formular anzeigen. 
Dieses macht den Mieter darauf 
aufmerksam, dass Mietzinserhö-
hungen angefochten werden kön-
nen. Die Verwendung des For-
mulars ist in diesem Fall wider-
sinnig und verwirrlich, denn ge-
mäss Artikel 270d OR kann der 
Mieter Staffelungserhöhungen un-
ter Vorbehalt der Anfechtung des 
Anfangsmietzinses gar nicht an-
fechten. Mit der am 14.09.2016 
eingereichten parlamentarischen 
Initiative will Nationalrat Karl 
Vogler, CVP, erreichen, dass für 
die Erhöhung eines Staffelmiet-
zinses die schriftliche Form ge-
nügt. 
 

Wir wünschen Ihnen ein ge-
sundes und erfolgreiches neu-
es Jahr und stehen Ihnen bei 
Fragen und für Beratungen 
jederzeit gerne zur Verfügung. 
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Tätigkeit der Aargauischen Schlichtungsbehörden 


